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derte den Kläger erneut zur Stellungnahme nach § 28 VwVfG im Hinblick auf den Erlass 

förmlicher Maßnahmen nach § 44 c KWG durch die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht – 

BAFin - auf.  

Der zwischenzeitlich durch seinen Bevollmächtigten vertretene Kläger teilte der Beklagten 

mit Schreiben vom 18.01.2010 mit, dass er derzeit nicht in der Lage sei, zu den Vorwürfen 

Stellung zu nehmen, da sie aufgrund von Unterlagen ergangen seien, die er nicht kenne. 

Vor diesem Hintergrund beantrage er daher zunächst Akteneinsicht auf der Grundlage des 

§ 29 VwVfG. Die Akteneinsicht solle durch Übersendung in die Büroräume des Unter-

zeichners gewährt werden, hilfsweise durch Anfertigung einer vollständigen Kopie seitens 

der Verwaltungsbehörde und der schriftlichen Zusicherung, dass diese Kopien die voll-

ständige Verwaltungsakte umfassen, höchst hilfsweise durch eine Übersendung an das 

Rathaus F-Stadt und einer Bewilligung der Akteneinsicht vor Ort in den Räumen dieser 

Behörde durch den Unterzeichner persönlich und allerhöchst hilfsweise durch Einsicht-

nahme bei der Deutschen Bundesbank, vorzugsweise am Sitz der Hauptverwaltung in der 

G-Straße in H-Stadt. 

Mit Schreiben vom 26.01.2010 gewährte die Beklagte die Einsichtnahme in die Akte in ein-

geschränktem Umfang. Als Anlage wurden dem Kläger Unterlagen übersandt, die nach 

Auffassung der Beklagten seine Beteiligung an der Vermittlung von Aktien der G dokumen-

tieren und zwar in anonymisierter Form. Weiter teilte die Beklagte dem Kläger darin mit, 

dass aus dem Inhalt des Schreibens, mit dem der Hinweisgeber der Beklagten diese in 

Rede stehenden Dokumente habe zukommen lassen auf seinen Absender geschlossen 

werden könne. Aufgrund der der Beklagten durch § 9 KWG auferlegten Verschwiegen-

heitspflicht könne Akteneinsicht daher nur in obigem eingeschränktem Umfang gewährt 

werden. Der Vorgang enthalte Angaben, die nach § 9 Abs. 1 KWG vertraulich zu behan-

deln seien. Darüber hinaus falle der Akteninhalt unter § 29 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 VwVfG. 

Mit Schreiben vom 19.02.2010 legte der Kläger durch seinen Bevollmächtigten hiergegen 

Widerspruch ein. Zur Begründung führte er aus, dass die Beklagte kein aufsichtsrecht-

liches Ermittlungsverfahren auf der Grundlage des § 44 KWG eröffnen könne, ohne dem 

Kläger ein Recht auf Akteneinsicht in die Ermittlungsakte als Ausdruck des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör zu gewähren. Weiter wird unter anderem zur Begründung ausgeführt, 
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dass die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes – IFG – die Grundlage für das be-

gehrte Akteneinsichtsrecht bilden würden. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 02.06.2010 wies die Beklagte den Widerspruch des Klä-

gers zurück. 

Zur Begründung wurde darin ausgeführt, dass ein Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG 

nicht bestehe, da bei der Deutschen Bundesbank kein Verwaltungsverfahren geführt wer-

de, in dem Akteneinsicht beantragt werden könne. Ein Verwaltungsverfahren sei ein nach 

außen wirkendes Tätigwerden einer Behörde, das auf die Prüfung der Voraussetzungen, 

die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes nach § 9 S. 1 VwVfG gerichtet 

sei. Ein solches Verfahren liege nicht vor. Es werde ausschließlich von der Bundesfinanz-

dienstleistungsaufsicht betrieben.  

Es sei auch kein eigenständiges Verfahren für ein Auskunftsverlangen nach § 44c Abs. 1 

KWG eingeleitet worden. Zwar handele es sich bei diesem Auskunftsverlangen ebenfalls 

um einen Verwaltungsakt, welcher auch von der Beklagten erlassen werden könnte. Die 

Beklagte habe jedoch ausdrücklich einen solchen Verwaltungsakt nicht erlassen wollen. 

Dies zeige sich auch in der fehlenden Rechtsbehelfsbelehrung des Schreibens vom 

08.01.2010 sowie in der Anmerkung, dass erst beim Ausbleiben entsprechender Auskünfte 

mit einer förmlichen Maßnahme der Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht nach § 44c KWG 

zu rechnen sei. 

Ein Akteneinsichtsrecht nach pflichtgemäßem Ermessen bestehe nicht, da die Beklagte 

aus Gründen des Schutzes ihrer Informanten und der noch andauernden Sachverhaltser-

mittlung zumindest derzeit keine vollständige Akteneinsicht gewähren könne. Auch mit 

Blick auf strafprozessuale Ermittlungsverfahren sei es sachgerecht, wie dort bei laufenden 

Ermittlungen eine Akteneinsicht ebenfalls zu verweigern, wenn die Ermittlungen noch nicht 

abgeschlossen seien und die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte 

(§ 147 Abs. 1 StPO). 

Ein Anspruch auf Informationszugang sei nach § 3 Nr. 7 IFG ausgeschlossen, da das Inte-

resse eines Dritten an der vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrages auf Infor-

mationszugang noch fortbestehe. Selbst wenn der Kläger darlege, ihm sei die mutmaßliche 

Identität des Informanten ohnehin bekannt, sodass es einer Geheimhaltung nicht bedürfe, 

zeige gerade die vom Kläger selbst genannte fortbestehende zivilrechtliche Auseinander-

setzung mit dem vermeintlichen Informanten, dass das Interesse des Informanten am 
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Schutz seiner Identität und den von ihm übermittelten Informationen noch fortbestehe. 

Auch ein Anspruch des Klägers als natürliche Person, dass ihm nach § 19 Bundesdaten-

schutzgesetz – BDSG – als Betroffenen Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten erteilt werde, bestehe hier nicht. Nach § 19 Abs. 4 BDSG unterbleibe die Auskunfts-

erteilung nämlich, soweit die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 

verantwortlichen Stelle gefährde oder die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 

Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Drit-

ten, geheim gehalten werden müssten. 

Auf die Frage, ob Informationen, die von einem Informanten an die Beklagte mit Blick auf 

das unerlaubte Anbieten von Finanzdienstleistungen nach § 9 KWG schützenswerte Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse seien, komme es hier nicht an, da es sich bei den In-

formationen jedenfalls um dem Wesen nach geheimhaltungsbedürftige Vorgänge handele. 

Für solche Vorgänge müssten keine Geheimhaltungsvorschriften bestehen, da ein legiti-

mes Geheimhaltungsinteresse ausreiche. Als solches sei unter anderem der Schutz der 

Informantenidentität anerkannt, solange der Informant die Behörde nicht wieder besseres 

Wissen oder leichtfertig falsch informiert habe.  

Der Widerspruchsbescheid wurde dem Kläger ausweislich der vorgelegten Postzustel-

lungsurkunde am 03.06.2010 zugestellt (Bl. 87 der Gerichtsakte).  

Mit am 05.07.2010 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz hat der Kläger hiergegen Klage 

erhoben. 

Zur Klagebegründung trägt er vor, dass ein Akteneinsichtsanspruch aus § 29 VwVfG folge. 

Hierbei sei es unbeachtlich, dass die Beklagte mit ihrer Aufforderung an den Kläger, Aus-

künfte zu erteilen, keinen Verwaltungsakt habe erlassen wollen. Es sei nicht erforderlich, 

dass ein Verwaltungsakt bereits erlassen worden sei. Schon die Vorbereitung eines sol-

chen falle unter das Verwaltungsverfahrensgesetz. Sollte man dem entgegen davon aus-

gehen, dass die bloße Androhung eines Verwaltungsaktes keine Vorbereitung eines sol-

chen im Sinne von § 9 VwVfG sei, sondern schlichtes Verwaltungshandeln, so bestehe 

hierfür eine Regelungslücke. Im Hinblick auf die drohenden Konsequenzen, die in die Ein-

leitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens münden können (§ 54 KWG), müsse 

auch hier eine vergleichbare Interessenslage bejaht werden.  

Dem Akteneinsichtsgesuch stünden auch keine Gründe entgegen, da die Vorausset-
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zungen des § 29 Abs. 2 VwVfG nicht erfüllt seien. Die Beklagte sei durch die Gestattung 

der Akteneinsicht nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben gehindert. Ins-

besondere kenne der Kläger den Informanten. Die Interessen des Bundes oder eines Lan-

des als weiteren Ausschlussgrund seien ebenfalls nicht berührt. 

Auch § 3 Nr. 7 IFG stehe dem Antrag auf Akteneinsicht nicht entgegen Eine Vertraulichkeit 

sei nicht mehr erforderlich, da der Kläger die Informanten kenne.  

Der Anspruch könne auch auf § 19 BDSG gestützt werden. Entgegenstehende Gesichts-

punkte ergäben sich nicht aus § 19 Abs. 4 BDSG, der zu § 29 Abs. 2 VwVfG inhaltsgleich 

sei.  

 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte unter entsprechender Aufhebung des Bescheides vom 26.01.2010 in 
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 02.06.2010 zu verpflichten, dem Kläger 
uneingeschränkte Einsicht in die Akte XXX/XXXXX zu gewähren und die Hinzuzie-
hung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.  

 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie ist der Auffassung, dass einem Akteneinsichtsrecht aus § 29 VwVfG die Regelung des 

§ 44a VwGO entgegen stehe. Hiernach könnten in der Regel Rechtsbehelfe gegen be-

hördliche Verfahrenshandlungen nur gleichzeitig mit dem gegen die Sachentscheidung 

zulässigen Rechtsbehelf geltend gemacht werden. Diese Vorschrift solle nach ihrem 

Zweck die isolierte Anfechtung von Verfahrenshandlungen nach Möglichkeit ausschließen, 

damit die Ermittlungstätigkeit von Behörden oder die Beiziehung externer Akten nicht durch 

einen Zwischenrechtsstreit behindert werde.  

Weiter fehle dem Kläger das Rechtsschutzbedürfnis. Das Klagebegehren sei darauf ge-

richtet von der Beklagten die Namen derjenigen Informanten zu erfahren, die die Beklagte 

über seine Tätigkeiten informiert haben. Der Kläger behauptet in seinem Schriftsatz vom 

05.07.2010 (S. 8 unten), dass ihm diese Informanten bereits bekannt seien. Nach dem ei-
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genen Vortrag des Klägers bestehe somit kein Interesse an der begehrten Akteneinsicht, 

da ihm die Informationen bereits vorlägen. 

Im Übrigen verweist die Beklagte auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid vom 

02.06.2010. 

Weiter teilt sie mit, dass inzwischen ein förmliches Verwaltungsverfahren durch die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eröffnet worden sei. Mit Schreiben 

vom 14.07.2010 habe die BaFin gegen den Kläger ein Auskunfts- und Vorlegungsersuchen 

gemäß § 44c Abs. 1 KWG eingeleitet und die Beklagte mit der Durchführung des Aus-

kunfts- und Vorlegungsersuchens beauftragt. Gegen das Auskunfts- und Vorlegungser-

suchen habe der Kläger gegenüber der BaFin mit Schreiben vom 19.07.2010 Widerspruch 

erhoben und ebenfalls vollständige Akteneinsicht beantragt.  

Ein Anspruch nach dem IFG bestehe über die im Widerspruchsbescheid der Beklagten 

vorgetragenen Gründe auch deshalb nicht, da ein Antrag gemäß § 9 Abs. 3 IFG abgelehnt 

werden könne, wenn der Kläger bereits über die begehrten Informationen verfüge. Dem 

Kläger seien, eigenen Angaben zufolge, die Informanten bereits bekannt.  

Selbst wenn man annehme, dass dem Kläger aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs 

ein allgemeiner öffentlich-rechtlicher Auskunftsanspruch aus Art. 20 GG zustünde, wären 

auch hier die Beschränkungen der anderen einfach gesetzlich normierten Akteneinsichts-

ansprüche zu beachten. Somit würde auch hier das Geheimhaltungsinteresse des Infor-

manten das Informationsinteresse des Klägers überwiegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakte und der beigezogenen Behördenakten (1 Heft) verwiesen, welche vorgelegen 

haben, und zum Gegenstand der Entscheidung gemacht wurden. 

 

 

 

 

E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E 
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Die Klage ist zulässig.  

Die Klagefrist wurde mit Klageerhebung am 05.07.2010 gewahrt. Zwar wurde die angegrif-

fene Verfügung bereits am 03.06.2010 zugestellt, so dass die Klagefrist grundsätzlich nach 

Ablauf der Frist von einem Monat gemäß § 74 Abs. 1 Satz 1 VwGO am 03.07.2010 abge-

laufen wäre. Gemäß §§ 74 Abs. 1 Satz 1, 57 Abs. 1, 2 VwGO i.V.m. § 222 Abs. 2 ZPO en-

det die Frist jedoch erst mit Ablauf des nächsten Werktages, wenn das Ende einer Frist auf 

einen Sonnabend fällt. Der 03.07.2010 war ein Sonnabend, so dass die Frist erst mit Ab-

lauf des 05.07.2010 endete.  

Die Klage ist jedoch unbegründet.  

Der Bescheid der Beklagten vom 26.01.2010 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 

02.06.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten.  

Der Kläger hat keinen Anspruch auf uneingeschränkte Einsicht in die Akte XXX/XXXXX (§ 

113 Abs. 5 Satz 1 VwGO).  

Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Auskunft nach § 29 VwVfG, noch aus § 1 Abs. 1 

Satz 1 Informationsfreiheitsgesetz vom 05.09.2005 (BGBl I, S. 2722, im Folgenden: IFG), 

noch aus § 19 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz – BDSG -.  

Die Kammer ist der Auffassung, dass § 29 VwVfG und § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG gleichrangig 

nebeneinander stehen. Der Kläger kann sich grundsätzlich auf beide Anspruchsgrundlagen 

berufen, um seinem Klagebegehren zum Erfolg zu verhelfen. § 1 Abs. 3 IFG sieht vor, 

dass zwar Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen In-

formationen vorgehen, jedoch gilt dies ausdrücklich nicht für § 29 VwVfG. Dies gilt auch 

unbeschadet des Umstandes, dass der Kläger einen Antrag nach dem IFG nicht gestellt 

hat, seinen Antrag zunächst ausschließlich auf § 29 VwVfG gestützt hat und erstmals in 

seinem Widerspruchsschreiben vom 19.02.2010 sein Begehren auf das Informationsfrei-

heitsgesetz stützt. Da § 1 Abs. 3 IFG Ansprüche, die auf § 29 VwVfG gestützt werden, 

gleichrangig behandelt, muss sich der Rechtssuchende bei seiner Antragstellung folglich 

nicht entscheiden, denn es gilt das umgekehrte Prinzip: Bei einer derartigen Sachlage hat 

eine Behörde einen Auskunftsanspruch grundsätzlich nach allen denkbaren gesetzlichen 

Vorschriften zu prüfen, die ihn zu stützen geeignet sind, es sei denn, der Auskunftsbegeh-
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rende schließt die Berufung auf einen solchen Anspruch ausdrücklich aus. Dies ist vorlie-

gend nicht der Fall.  

Verfahrensrechte Dritter stehen einer Prüfung des Auskunftsanspruchs nach dem IFG 

nicht entgegen. Insbesondere war der Informant nicht gemäß § 8 Abs. 1 IFG zu beteiligen, 

etwa anzuhören. Seine Belange sind grundsätzlich nicht berührt, denn die Ablehnung des 

Auskunftsanspruchs kann sich vorliegend allein auf das öffentliche Interesse stützen.  

Einem Auskunftsanspruch des Klägers nach § 29 Abs. 1 VwVfG steht jedoch § 29 Abs. 2 

3.und 4. Alternative VwVfG entgegen.  

Bei dem von der Beklagten durchgeführten aufsichtsrechtlichen Untersuchungsverfahrens 

handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren i.S.d. § 9 VwVfG. Die Beklagte hat dieses 

Verwaltungsverfahren mit ihrem Auskunftsverlangen vom 08.01.2010 gegenüber dem Klä-

ger eingeleitet. Soweit die Beklagte vorträgt, dass der möglicherweise als Ergebnis dieser 

Untersuchung zu erlassende Verwaltungsakt nach § 37 KWG (Einschreiten gegen unge-

setzliche Geschäfte durch die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht) durch die Bundesfi-

nanzdienstleistungsaufsicht erfolgt, worauf sie den Kläger auch hingewiesen habe, ändert 

dies nichts an dem Charakter der Untersuchung als Verwaltungsverfahren i.S. einer nach 

außen wirkenden Tätigkeit, die auf den Erlass eines Verwaltungsaktes gerichtet ist. Letzte-

res setzt nicht voraus, dass die Behörde, der die Durchführung der Prüfungen nach § 44 c 

Abs. 2 Satz 1 KWG übertragen sind, auch sich möglicherweise anschließende Verwal-

tungsakte erlassen müsste.  

Dem Auskunftsverlangen des Klägers nach § 29 Abs. 1 VwVfG steht aber der Ausschlus-

statbestand des § 29 Abs. 2 3. und 4. Alternative VwVfG entgegen.  

Der Auskunftsanspruch, der eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar-

stellt, welches die informationelle Selbstbestimmung umfasst, gibt dem Grundrechtsträger 

aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ein Recht auf Auskunft nicht nur über den Inhalt 

personenbezogener Daten, sondern auch auf deren Quelle (vgl. dazu: RhpfVerfGH, Ent-

scheidung vom 04.11.1998 – VGH B 5/98 und 6/98; NJW 1999, S. 2264). § 29 Abs. 2 Al-

ternative 3. und 4. VwVfG schließen den Auskunftsanspruch allerdings aus, wenn Informa-

tionen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder dem Wesen nach, namentlich wegen der 

berechtigten Interessen der Beteiligten oder Dritter, geheim gehalten werden müssen. Dem 

Wesen nach geheimhaltungsbedürftig sind Vorgänge, für die zwar keine Geheimhaltungs-
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vorschriften, aber ein legitimes Geheimhaltungsinteresse besteht. Hierzu gehört insbeson-

dere der Schutz behördlicher Informanten (vgl. dazu: OVG Lüneburg, Urteil vom 

14.08.2002 – 4 LC 88/02 -, bestätigt durch: BVerwG, Urteil vom 04.09.2003 – 5 C 48/02 -; 

zitiert nach juris).  

Die Entscheidung über die Offenbarung der Identität eines Informanten im Wege der Aus-

kunftserteilung erfordert eine Güterabwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse der 

Beklagten nach § 29 Abs. 2 Alternative 3. und 4. VwVfG und dem auf ein Grundrecht ge-

stützten Auskunftsinteresse des Klägers. Nach der Rechtsprechung des BVerwG 

(BVerwG, Urteil vom 04.09.2003 a.a.O.) überwiegt das Geheimhaltungsinteresse dann das 

Auskunftsinteresse, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, dass der Informant wider besse-

res Wissen oder leichtfertig falsche Behauptungen aufgestellt hat (BVerwG, a.a.O.- aller-

dings zum Sozialdatenschutz). Grundsätzlich sind die Behörden zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben auf die Informationen Dritter angewiesen. An der Aufrechterhaltung dieses Informati-

onsflusses besteht ein rechtsstaatliches und öffentliches Interesse, dass durch die Ge-

heimhaltung der Informatenidentität gewährleistet wird. Dagegen entfällt das Geheimhal-

tungsinteresse regelmäßig, wenn der Informant die Behörde wider besseres Wissens oder 

leichtfertig falsch informiert hat. Diese Personen zu schützen, entspräche keinem rechts-

staatlichen Anliegen (RhPfVerfGH, a.a.O. S. 2266).  

Nach diesem Maßstab konnte die Kammer nicht feststellen, dass vorliegend das Aus-

kunftsinteresse das Geheimhaltungsinteresse an der Identität des Informanten überwiegt. 

Der Kläger hat nicht glaubhaft gemacht, dass der von ihm vermutete Informant die Behör-

de wider besseres Wissen oder leichtfertig falsch informiert hat. Darüber hinaus ist in die-

ser Sache auch von der Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht ein Auskunfts- und Vorle-

gungsersuchen gegen den Kläger gemäß § 44 c Abs. 1 KWG mit Schreiben vom 

XX.XX.XXXX eingeleitet worden. In diesem Verfahren hat die Bundesfinanzdienstleis-

tungsaufsicht mit Schreiben vom 11.11.2010 der Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitgeteilt, 

dass sie dieser im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen die Strafvorschrift des § 54 

KWG ein Schreiben der Deutschen Bundesbank übersendet. Aus diesem Schreiben ergibt 

sich, dass der Kläger i.S.d. § 54 Abs. 1 Nr. 2 KWG ohne eine entsprechende Erlaubnis die 

Anlagevermittlung, Finanzdienstleistung nach § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG, erbracht hat. 

Die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht bittet in diesem Schreiben um Mitteilung, ob die 

Staatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen in dieser Angelegenheit führen wird. Mit 



  - 11 - 

 

Schreiben ebenfalls vom XX.XX.XXXX teilt die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht dem 

Bevollmächtigten des Klägers mit, dass der Kläger in den Jahren 2005 bis 2007 ohne eine 

entsprechende Erlaubnis die Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG er-

bracht hat, in dem er Aufträge zur Anschaffung von Aktien, mithin Finanzinstrumenten, von 

Kunden entgegengenommen und später weitergeleitet hat. Die Erlaubnispflichtigkeit seines 

Handels war der Kläger aufgrund seiner zeitgleich ausgeübten Tätigkeit für die SJB OHG 

auch bekannt.  

Einem Auskunftsanspruch gemäß § 1 Abs. 1 IFG steht aus den oben genannten Gründen 

§ 3 Nr. 7 IFG entgegen, da das Interesse des Dritten an einer vertraulichen Behandlung 

der übermittelten Informationen besteht. Das Gericht hat auch keine Anhaltspunkte dafür, 

dass das Interesse des Informanten an einer vertraulichen Behandlung nicht mehr fortbe-

steht.  

Soweit die Beklagte den Auskunftsanspruch unter Berufung auf § 9 KWG abgelehnt hat, 

kann dem die Kammer nicht folgen.  

Nach § 9 Abs. 1 KWG dürfen u.a. die bei der Beklagten Beschäftigten die ihnen bei ihrer 

Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse des Instituts 

oder eines Dritten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, nicht unbefugt 

offenbaren, es sei denn, die Tatsachen werden an die in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 – 9 KWG 

aufgeführten Stellen weitergegeben. Nach übereinstimmender Kommentarmeinung dient 

die in § 9 KWG verankerte Schweigepflicht ganz besonders dem Schutz der Kreditinstitute, 

sonstigen Finanzdienstleistern und ihren Kunden (vgl. Lindemann, in: Boss u.a., § 9 RNr. 

8; Samm, in: Beck/Samm, Gesetz über das Kreditwesen, Stand: Juli 2005, § 9 RNr. 37 

m.w.Nachw.; vgl. auch zu § 8 WpHG, Beck, in: Schwark, § 8 WpHG, RNr. 1 u. 7; Dreyling, 

in: Assmann/Schneider, § 8 RNr. 2). Die Kammer hat insofern bereits verschiedentlich 

festgestellt – freilich in Bezug auf den Informationszugang nach dem IFG -, dass die in § 9 

KWG normierte Verschwiegenheitspflicht drittbezogen ist. Sie ist im Interesse der beauf-

sichtigten Institute und ihrer Kunden zu wahren. Demgegenüber erfasst der Anwendungs-

bereich dieser Vorschrift nicht sämtliche Erkenntnisse, die bei der Beklagten im Rahmen 

ihrer Aufsichtstätigkeit anfallen (vgl. dazu VG Frankfurt a.M., Urteil vom 18.02.2009 – 7 K 

4170/07.F(V)). Vorliegend steht § 9 KWG der Offenbarung der Identität des Informanten 

daher schon deswegen nicht entgegen, weil von der Verschwiegenheitspflicht – erstens – 
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Dritte hiervon im Sinne des angeführten Rechtsgutsschutzes nicht betroffen sind und sich 

der Kläger – zweitens – auf ein Grundrecht berufen kann, dessen Reichweite sich im 

Spannungsverhältnis mit der Verschwiegenheitspflicht befindet, ohne dass sich 9 KWG die 

einschlägigen Abwägungselemente entnehmen lassen.  

Ein Auskunftsanspruch besteht weiter nicht nach § 19 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz – 

BDSG -. 

Die Kammer hat bereits Zweifel, ob es sich vorliegend um eine Auskunftserteilung über die 

zur Person des Klägers gespeicherten Daten handelt (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 BDSG).  

Einem solchen Anspruch steht vorliegend § 19 Abs. 4 Nr. 3 BDSG entgegen. Danach un-

terbleibt die Auskunftserteilung, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung 

nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwie-

genden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen und des-

wegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss (siehe 

oben).  

Selbst wenn man annehmen sollte, dass dem Kläger aus dem Grundsatz des rechtlichen 

Gehörs ein allgemeiner öffentlich-rechtlicher Auskunftsanspruch aus Art. 20 GG zustünde, 

wären auch hier – wie die Beklagte zutreffend ausführt – die Beschränkungen der anderen 

einfach gesetzlich normierten Akteneinsichtsansprüche zu beachten. Somit würde auch 

hier das Geheimhaltungsinteresse des Informanten das Auskunftsinteresse des Klägers 

überwiegen.  

Da die Klage keinen Erfolg hat, war auch die Hinzuziehung des Bevollmächtigen im Vor-

verfahren nicht für notwendig zu erklären.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 

167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Die Beteiligten können die Zulassung der Berufung gegen dieses Urteil beantragen. Der 

Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des voll-

ständigen Urteils bei dem 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstraße 18 
60486 Frankfurt am Main 

zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe 

darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 

bereits mit dem Antrag vorgelegt wird, bei dem 

Hessischen Verwaltungsgerichtshof  
Brüder-Grimm-Platz 1 -3  
34117 Kassel 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesver-

waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-

des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-

tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht gemäß § 67 Abs. 4 VwGO Vertre-

tungszwang. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren beim Hessi-

schen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe des § 67 

Abs. 4 Sätze 3 und 5 VwGO zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 

Bei den hessischen Verwaltungsgerichten und dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

können elektronische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung der Landesregierung 
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über den elektronischen Rechtsverkehr bei hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten vom 26. Oktober 2007 (GVBl. I, S. 699) eingereicht werden. Auf die Notwendigkeit der 

qualifizierten digitalen Signatur bei Dokumenten, die einem schriftlich zu unterzeichnenden 

Schriftstück gleichstehen, wird hingewiesen (§ 55a Abs. 1 Satz 3 VwGO). 

Dr. Huber                Tanzki             Ottmüller  

R80.11 

 

B E S C H L U S S 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- Euro festgesetzt.  

 

 

G R Ü N D E 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GVG.  

 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

 Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten die Beschwerde zu, wenn der Wert 

des Beschwerdegegenstandes 200 Euro übersteigt oder wenn sie das Gericht, das die 

angefochtene Entscheidung erlassen hat, in dem Beschluss zugelassen hat. 

Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstraße 18 
60486 Frankfurt am Main 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Sie ist nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, zulässig.  
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Soweit der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt wird, kann 

die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 

des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich einge-

reicht oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abgegeben werden, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. 

§ 66 Abs. 5 Satz 1 GKG. 

 

Für die Bevollmächtigung gelten die Regelungen der für das zugrunde liegende Verfahren 

geltenden Verfahrensordnung entsprechend, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 5 Satz 2 

GKG. 

Bei den hessischen Verwaltungsgerichten und dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof 

können elektronische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung der Landesregierung 

über den elektronischen Rechtsverkehr bei hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten vom 26. Oktober 2007 (GVBl. I, S. 699) eingereicht werden. Auf die Notwendigkeit der 

qualifizierten digitalen Signatur bei Dokumenten, die einem schriftlich zu unterzeichnenden 

Schriftstück gleichstehen, wird hingewiesen (§ 55a Abs. 1 Satz 3 VwGO). 

Dr. Huber                          Tanzki          Ottmüller  

R80.41 

 


